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A C H T U N G ! ! ! 
 

 
Ab sofort  g i l t  fo lgende Regel :  

 

„Im Falle einer Verhinderung bei einer  

Staatsexamensprüfung   

in den sportlichen Disziplinen muss bis spätestens 
drei Tage nach dem Prüfungstermin ein 

AMTSÄRZTLICHES Attest 

beim Prüfungsamt eingegangen sein.“ 

Das Prüfungsamt überprüft das Attest und leitet die  begrün-
dete Verhinderung an das Institut für Sportwissensc haft wei-
ter. 

 
 

 
 
Er langen,  06.07.16        Dr .  Bi rgi t  Bracher 
 
   Studiengangkoordinator in 
 


